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TOP 1: Feststellung des Jahresabschlusses 2010  
 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden durch die WIBERA  
Wirtschaftsberatung AG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft -,  Bielefeld, geprüft. 
Die Schlussbesprechung über die Jahresabschlussprüfung 2010 hat am 5. Juli 
2011 stattgefunden. Jahresabschluss und Lagebericht entsprechen den 
gesetzlichen und gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen. Am 28. Juni 2011 
wurde der folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
 

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 

und den Lagebericht der Stadtwerke Emsdetten GmbH, Emsdetten, für 

das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 geprüft. 

Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung 

der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach 

§ 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von 

Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften und die Einhaltung der Pflichten 

nach § 10 Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung des gesetzlichen 

Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 

der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den 

Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 10 

Abs. 3 EnWG abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die 

Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 

erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
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werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen 

wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der 

Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 

Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 

der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 

berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 

Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 10 

Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-

grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 

Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob 

die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen 

Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und 

nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet 

wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 

Buchführung und des Lageberichtes hat zu keinen Einwendungen 

geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 

Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der 

internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen 

Einwendungen geführt“. 
 
 
Der Jahresabschluss 2010 weist folgende Zahlen aus: 
 
Bilanzsumme: 41.159.645,47 € 
Bilanzgewinn: 45.264,78 € 
 
Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages obliegt der Gesellschafterversammlung 
die Feststellung des Jahresabschlusses. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 
5. Juli 2011 der Gesellschafterversammlung einstimmig empfohlen, den 
Jahresabschluss 2010 mit einer Bilanzsumme von 41.159.645,47 € und einem 
Jahresüberschuss von 45.264,78 € festzustellen. 
 
Beschluss: Der Jahresabschluss 2010 wird mit einer Bilanzsumme von 

41.159.645,47 € und einem Jahresüberschuss von 45.264,78 € 
festgestellt. 

 
Emsdetten, 12. Dezember 2011 
 
Für den Gesellschafter Stadt Emsdetten, 
als dessen Vertreter durch Ratsbeschluss  
vom 18. Oktober 2011 bestellt: 
 
 
__________________________ _________________________ 
Dieter Tillmann, Ratsmitglied Lehmann, Geschäftsführer 
    als Protokollführer 
 
 
 
 

Stadt Emsdetten 
Der Bürgermeister 

 
 
 
 

____________________ 
Georg Moenikes 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke 

Emsdetten GmbH, Emsdetten, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 

geprüft. Nach § 10 Abs. 4 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur 

Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG. Die Buchführung 

und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften und die Einhaltung der Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG liegen in 

der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf 

der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-

abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die 

interne Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 

dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-

abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 

beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 10 Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen 

Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 

über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 

Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 

Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 

sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie 

in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von 

Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-

grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung 

der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Be-

urteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungs-

legung nach § 10 Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der 

Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des 

Lageberichtes hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lage-

bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
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von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung 

nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

 

Bielefeld, den 28. Juni 2011 

 

WIBERA Wirtschaftsberatung AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 gez. Götte gez. Galbarski 

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 

6



7



8


	Deckblatt 01-2012
	J.Abschl.2010
	Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
	Ladung zur Wahl des Vorstandes Öffentliche Bekanntmachung_Original aus Scans
	SCAN7084_000
	SCAN7083_000




